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In Beantwortung der seitens der Abgeordneten Parnigoni und Genossen am 

25. November 1988 an mich gerichteten Anfrage Nr. 3000/J beehre ich 

mich folgendes lnitzuteilen: 

Die Zeitung DER SOLDAT weist keinerlei wirtschaftliche oder organisato­

rische Verbindung zum Bundesministerium für Landesverteidigung auf. Die 

einzige "Verbindung" des Ressorts zu dieser Zeitung besteht darin, daß 

sie gemäß Offenlegung (§ 25 des Mediengesetzes, BGB1.Nr. 314/1981) 

insbesondere auf die "Förderung und Vertretung des Gedankens der Umfas­

senden Landesverteidigung unter besonderer Berücksichtigung der militä­

rischen Landesverteidigung" ausgerichtet ist. Auf Grund ihrer ausführli­

chen Berichterstattung über Themen der Landesverteidigung und der Si­

cherheitspolitik eignet sie sich naturgemäß ganz besonders als interner 

Informationsbehelf; sie wird daher ressortintern bis zur Kompanie ver­

teilt. 

Im Sinne des bisher Gesagten hat das Bundesministerium für Landesvertei­

digung selbstverständlich weder auf die redaktionelle Gestion des Unter­

nehmens, noch auf die Annahme von Inseraten irgendwelchen Einfluß. Die 

Herausgabe der Zeitung bildet nämlich ebensow~nig einen Gegenstand der 

Vollziehung meines Ressorts wie die Akquisition des inkriminierten 

Inserates. Man hat Inir allerdings berichtet, daß entsprechende Angebote 

für Einschaltungen anläßlich der niederösterreichischen Landtagswahl 

nicht nur der ÖVP, sondern auch den Landesparteiorganisationen von SPö 
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und FPÖ unterbreitet wurden. Es bleibt der BeurteilW1g der Anfragestel­

ler überlassen, ob man aus der Tatsache, daß nur die öVP Niederöster:'" 

reich von diesem Angebot Gebrauch gemacht hat, tatsächlich schon auf 

eine parteipolitische Präferenz der Zeitung DER SOLDAT schließen darf. 

Im einzelnen beantworte ich die vorliegende Anfrage wie folgt: 

Zu 1: 

Nein. 

Zu 2: 

Entfällt. 

Zu 3: 

Nein. 

Zu 4: 

Entfällt. 

Zu 5: 

Es ist richtig, daß einzelne Ressortangehörige in der genannten Zeitung 

journalistisch tätig sind. 

Zu 6: 

Insoweit es sich hiebei um erwerbsmäßige Nebenbeschäftigungen ~ Sinne 

des § 56 Abs. 3 BOG 1979 handelt, liegen entsprechende Me1dW1gen an die 

Dienstbehörde vor. Ob darüber hinaus Ressortangehörige in sonstiger_ 

Fonn an dieser Zeitung journalistisch mitarbeiten, entzieht sich neiner 

Kenntnis. 

Abgesehen davon sehe ich mich mit Rücksicht auf das verfassungsgesetz­

lich gewährleistete Grundrecht des Datenschutzes nicht in derLage,die 

Anzahl bzw. die Narren der betreffenden Bediensteten, oder die Konditio­

nen, zu denen sie ihre journalistische rrätigkeit entfalten, mitzuteilen. 

Zu 7: 

Gemäß § 56 Abs. 3 BDG 1979 hat der Beamte seiner Dienstbehörde jede 

erwerbsmäßige NebenbeschäftigW1g lediglich zu melden; einer Zustinmung 

der Dienstbehörde bedarf es nicht. 
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Zu 8: 

Die journalistische Mitarbeit erfolgt grundsätzlich außerhalb der 

Dienstzeit. Ich kann aber nicht ausschließen, daß der eine oder andere 

Autor einen Fachartikel für die Zeitung DER SOLDAT ausnahmsweise auch 

schon einmal während der Dienstzeit - natürlich im Einverständnis mit 

seinem jeweiligen Dienstvorgesetzten - geschrieben hat. 

Zu 9: 

Nein. Ich verweise auf meine einleitenden Ausführungen. 

Zu 10 bis 12: 

Einschaltungen des Ressorts im Sinne der Fragestellung beschränken sich 

auf die Bekanntgabe freier ArbeitspUitze sowie auf öffentliche Aus­

schreibungen. Zahl und Umfang dieser Einschaltungen unterliegen naturge­

mäß gewissen Schwankungen. Im Durchschnitt wurden in letzter Zeit rronat­

lieh rund 16 derartige Einschaltungen vorgenorrmen (Kosten: ca. 

S 80.000,--). 

Zu l3 bis 15: 

Das Ressort bezieht die Zeitung DER SOLDAT grundsätzlich nicht einzel­

weise, sondern im Abonnement (derzeitiger Gesamtstand an Abonnements: 

3.593) i die hiefür auflaufenden Kosten betragen monatlich insgesamt 

rund S 60.000,--. 

Zu 16: 

Wie schon einleitend erwähnt, wird DER SOLDAT im Hinblick auf seinen 

hohen Infonnationswert im Bundesheer bis zur Ktmpanieebene verteilt, 

wobei je Dienststelle grundsätzlich ein Exemplar vorgesehen ist. Große 

Dienststellen (z.B. UN-Kontingente) erhalten bis zu 20 Stück zugewiesen. 

Darüber hinaus werden seitens des Bundesministeriums fürLandesverteidi­

gung Exemplare dieser zeitung auch Offizieren und Unteroffizieren des 

Mi li zstandes sowie einer ausgewählten Gruppe ressortfrem:1er Stellen 

(z.B. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport; Abgeordnete 

zum Nationalrat, Mitglieder des Bundesrates etc.) zur Verfügung ge­

stellt. 
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